
Anlage     zu     Drucksache     2014-025  

Entwurf     
Satzung

zur 3. Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 
Friedeburg und der Jugendordnung für die Jugendabteilung der Freiwilligen 

Feuerwehr der Gemeinde Friedeburg

Aufgrund der §§ 10  und 8  des Niedersächsischen Kommunalfassungsgesetzes (NKomVG in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) und der §§ 1 und 2 des Niedersächsischen Gesetzes 
über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG) vom 18. Juli 2012 (Nds. 
GVBl.  S.  269),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom  12.12.2012  (Nds.  GVBL.  S.  589)  hat  der 
Gemeinderat der Gemeinde Friedeburg in seiner Sitzung am …........... folgende Satzung beschlossen:

Die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Friedeburg und die Jugendordnung für die 
Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Friedeburg vom 15.12.1994, zuletzt 
geändert am 10.05.2012

Artikel     I  

Jugendordnung     für     die     Jugendabteilung     der     Freiwilligen     Feuerwehr     der   
Gemeinde     Friedeburg  

§ 1 - Organisation

1.2 Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr setzt sich aus den Jugendfeuerwehren der 
Ortsfeuerwehren Friedeburg, Horsten, Marx und Reepsholt/Wiesede zusammen.
.

Artikel     II  

Diese Satzung tritt am 01.05.2014 in Kraft.

Friedeburg, den 

Emmelmann
Bürgermeisterin


